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Merkblatt gesetzliches Vertretungsrecht 
 

Ehepaare und eingetragene gleichgeschlechtliche Paare, die zusammenleben oder einander re-

gelmässig und persönlich Beistand leisten, haben ein gesetzliches Vertretungsrecht, wenn der 

Partner oder die Partnerin urteilsunfähig wird. Dies gilt aber nur, wenn keine entsprechende Bei-

standschaft besteht und ein Vorsorgeauftrag oder eine Patientenverfügung nichts anderes re-

geln. Im Vertretungsrecht wird unterschieden zwischen einem Vertretungsrecht für administra-

tive und finanzielle Handlungen und einem Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen. Im 

Folgenden die Unterschiede: 

Vertretungsrecht für administrative 

und finanzielle Handlungen  

Was seit 2013 gesetzlich geregelt ist, war in 

vielen Schweizer Haushalten schon gelebte 

Praxis, bevor es ein Gesetz dafür gab: Es war 

schon lange gang und gäbe, dass beispiels-

weise die Ehefrau für den dement geworde-

nen Ehemann diverse Geschäfte erledigte 

oder dass der Ehemann für seine im Koma 

liegende Frau Rechnungen bezahlte, Versi-

cherungen änderte, Einkommen verwaltete, 

Post erledigte. Und seit dem 1. Januar 2013 

ist ein Vertretungsrecht durch den Ehegat-

ten und gleichgeschlechtlichen Partner ge-

setzlich verankert. Das Vertretungsrecht be-

steht auch dann, wenn man nicht im ge-

meinsamen Haushalt lebt, weil der Partner 

oder die Partnerin in einem Heim lebt – al-

lerdings nur dann, wenn man der urteilsun-

fähigen Person regelmässig und persönlich 

mit Rat und Tat zur Seite steht. Kein Vertre-

tungsrecht besteht, wenn die Beziehung 

zerrüttet ist. Ebenso besteht kein Vertre-

tungsrecht, wenn der Ehegatte, der einge-

tragene Partner oder die eingetragene Part-

nerin für die fraglichen Geschäfte verbei-

ständet ist oder in einem Vorsorgeauftrag 

etwas anderes geregelt hat. 

 

Das Vertretungsrecht umfasst alle Handlun-

gen, die zur Deckung des Unterhalts nötig 

sind. Es umfasst die Verwaltung des Ein-

kommens und der übrigen Vermögenswerte 

und enthält die Befugnis, die Post des ande-

ren zu öffnen und zu erledigen. Das Vertre-

tungsrecht umfasst auch bestimmte 

Rechtshandlungen: So können nötige Versi-

cherungsverträge oder beispielsweise Ver-

träge mit der Spitex abgeschlossen werden. 

Im Verkehr mit Banken und anderen Ge-

schäftspartnern ist unter Umständen eine 

Urkunde der KESB nötig, die das Vertre-

tungsrecht bestätigt und die Befugnisse 

umschreibt – dies für den Fall, dass die Ur-

teilsunfähigkeit des Ehegatten oder der ein-

getragenen Partnerin trotz Arztzeugnis an-

gezweifelt wird. 

Wenn Ehegatten oder eingetragene Partner 

oder eingetragene Partnerinnen ausseror-

dentliche Vermögenswerte (Liegenschaft, 

Aktien, wertvolle Bilder oder Antiquitäten 

usw.) besitzen und wünschen, dass der oder 

die andere im Falle der eigenen Urteilsunfä-

higkeit diese Vermögenswerte veräussern 

darf, sollten sie dies in einem Vorsorgeauf-

trag festlegen. Ist kein Vorsorgeauftrag mit 

entsprechender Regelung erstellt, gilt das 

Vertretungsrecht nur für Handlungen, die 

zur Deckung des Unterhalts erforderlich 

sind. Wenn kein Vorsorgeauftrag vorliegt, 

muss der Ehegatte oder der eingetragene 
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Partner die Zustimmung der KESB einholen, 

wenn über ausserordentliche Vermögens-

werte des anderen verfügt werden soll. 

Ebenso muss die Zustimmung eingeholt 

werden, wenn Dinge zu erledigen sind, die 

über das oben beschriebene Vertretungs-

recht hinausgehen. 

Das Vertretungsrecht gilt nur für Ehepaare 

und gleichgeschlechtliche eingetragene 

Paare. Wer im Konkubinat lebt und dem 

Partner oder der Partnerin für den Fall der 

Urteilsunfähigkeit Rechte einräumen will, 

muss dies in einem Vorsorgeauftrag bestim-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele 

• Amalia B. will für ihren im Heim lebenden 
dementen Ehemann Ergänzungsleistungen 
beantragen: Sie kann dies aufgrund des 
Vertretungsrechts. 

• Die Ehefrau von Thomas K. liegt nach einem 
Unfall im Koma. Aufgrund des Vertretungs-
rechts kann der Ehemann IV-Leistungen 
beantragen und die viel zu teure Kranken-
kasse wechseln 

• Jürg B. und Peter V. leben in eingetragener 
Partnerschaft. Seit einem Unfall ist Peter 
urteilsunfähig und Jürg möchte einen Ver-
trag mit der Spitex abschliessen und ein 
Pflegebett kaufen. Aufgrund des Vertre-
tungsrechts kann er Geld von Peters Konto 
abheben und den Vertrag abschliessen. 

• Robert Z. möchte das Ferienhaus seiner de-
menten Ehefrau und ihre Aktien verkaufen: 
Er braucht dazu die Zustimmung der KESB. 

• Carla M. ist Hausfrau, geht keiner Erwerbs-
arbeit nach und hat somit kein eigenes Ein-
kommen. Nachdem ihr Ehemann urteilsun-
fähig geworden ist, kann sie seine Rente 
und sein Vermögen für den gewöhnlichen 
Unterhalt der Familie brauchen. 

• Paula und Rolf A. leben seit Jahren getrennt 
und sind sich spinnefeind: Keiner der bei-
den hat ein Vertretungsrecht, wenn einer 
von beiden urteilsunfähig wird. Wenn beide 
keinen Vorsorgeauftrag errichtet haben, 
müssen sie im Fall der Urteilsunfähigkeit 
verbeiständet werden. 

• Die verheiratete Bea V. hat in einem Vorsor-
geauftrag nicht ihren Ehemann, sondern le-
diglich ihre Tochter eingesetzt: Der Ehe-
mann hat im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 
kein Vertretungsrecht. 

• Die verwitwete Urs E. hat drei Kinder. Sie 
hat weder eine Patientenverfügung noch ei-
nen Vorsorgeauftrag. Im Fall ihrer Urteils-
unfähigkeit muss sie verbeiständet werden. 
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Vertretungsrecht bei medizinischen  

Massnahmen  

Wenn jemand keine Patientenverfügung er-

richtet hat und/oder im Falle einer beste-

henden Beistandschaft kein medizinisches 

Vertretungsrecht besteht, ist stets zu prü-

fen, wer medizinischen Behandlungen für 

die urteilsunfähige Person zustimmen oder 

sie verweigern kann. Welche Personen ver-

tretungsberechtigt sind, listet das Gesetz in 

der sogenannten Kaskadenordnung auf. 

Folgende Personen sind der Reihe nach be-

rechtigt, die urteilsunfähige Person zu ver-

treten und den vorgesehenen ambulanten 

oder stationären Massnahmen die Zustim-

mung zu erteilen oder zu verweigern: 

1. wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin 

oder eingetragener Partner einen ge-

meinsamen Haushalt mit der urteilsun-

fähigen Person führt oder ihr regelmässig 

und persönlich Beistand leistet  

2. die Person, die mit der urteilsunfähigen 

Person einen gemeinsamen Haushalt 

führt und ihr regelmässig und persönlich 

Beistand leistet 

3. die Nachkommen, wenn sie der urteils-

unfähigen Person regelmässig und per-

sönlich Beistand leisten  

4. die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen 

Person regelmässig und persönlich Bei-

stand leisten 

5. die Geschwister, wenn sie der urteilsun-

fähigen Person regelmässig und persön-

lich Beistand leisten 

Wichtig zu wissen ist, dass die vertretungs-

berechtigten Personen nicht nach ihren ei-

genen religiösen, spirituellen oder weltan-

schaulichen Überzeugungen entscheiden 

dürfen. Die Entscheide müssen im Sinne der 

urteilsunfähigen Personen gefällt werden. 

Sind sich Angehörige nicht einig oder sind 

sie gar heillos zerstritten, bestimmt die 

KESB, wer am ehesten den mutmasslichen 

Willen der betroffenen Person kennt und 

durchsetzen soll. 

Vertretungsrecht bei Aufenthalt in 

Wohn- und Pflegeeinrichtung  

Wird eine urteilsunfähige Person für längere 

Dauer in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung 

betreut, so muss schriftlich in einem Be-

treuungsvertrag festgelegt werden, welche 

Leistungen die Einrichtung erbringt und wel-

ches Entgelt dafür geschuldet ist.  

Die Zuständigkeit für die Vertretung der ur-

teilsunfähigen Person beim Abschluss, bei 

der Änderung oder bei der Aufhebung des 

Betreuungsvertrags richtet sich sinngemäss 

nach den Bestimmungen über die Vertre-

tung bei medizinischen Massnahmen. 

 

Beispiele  

• Raphael G. ist nicht mehr in der Lage, seine 
demente Ehefrau daheim zu pflegen: Er ist 
berechtigt, einen Vertrag mit einem Pflege-
heim abzuschliessen, obwohl ihre Kinder 
aus erster Ehe gegen einen Heimeintritt 
sind. 

• Die Ehefrau von Thomas K. ist dement und 
benötigt auf Anraten des Arztes Antibiotika. 
Thomas K. hält aber nichts von Pharmazie, 
denn er schwört auf Homöopathie. Weil 
seine Frau im Unterschied zu ihm aber 
nichts von Homöopathie hielt, muss er den 
Empfehlungen des Arztes zustimmen. Tut 
er es nicht, muss die KESB prüfen, ob je-
mand anders vertretungsberechtigt ist. 

• Reto G. ist verwitwet, kinderlos und hat 
keine nahestehenden Verwandten. Im Fall 
seiner Urteilsunfähigkeit sind seine Ge-
schwister vertretungsberechtigt. 

• Andrea und Sascha N. sind zwar verheira-
tet, doch Andrea lebt schon lange mit Chris 
L. im Konkubinat. Im Fall von Andreas Ur-
teilsunfähigkeit ist Chris und nicht Sascha 
vertretungsberechtigt. 

• Céline V. hat in ihrer Patientenverfügung 
geschrieben, dass im Falle ihrer Urteilsun-
fähigkeit auf lebensverlängernde Massnah-
men verzichtet werden soll. Zudem hat sie 
bestimmt, dass ihre Schwester ihren Willen 
durchsetzt. Célines Ehemann hat deshalb 
kein Vertretungsrecht, wenn Céline urteils-
unfähig wird. 

 


